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Schweiz. Lichtspieltheater-Verband, Zürich
(deutsche und italienische Schweiz)

Sitzungsberichte
Sitzung der 3 Verbände am 26. Oktober 1938 in Bern.

In Anwesenheit der Delegierten und Rechtskonsulenten aller
drei Verbände werden die Verhandlungen über den Interessenvertrag

fortgesetzt. Als Diskussionsbasis dient ein von Herrn
Fürsprech Milliet (FW) ausgearbeiteter Gegenentwurf. Da auf allen
Seiten ein loyaler Verständigungswille vorhanden ist, gelingt es, in
sehr vielen Punkten zu einer Einigung zu gelangen.
Vorstands-Sitzung vom 21. Oktober 1938.
1. Ein neuerdings eingegangenes Gesuch des Cinéma Kosmos be¬

treffend Festsetzung der Eintrittspreise wird abschlägig
beschieden.

2. Für die nächsten Verhandlungen über den Interessen- und
Mietvertrag werden in längerer Besprechung die Instruktionen
festgelegt.

3. Auf eine Beschwerde von Schmocker-Wengen wegen Aufhebung
der Mitgliedschaft wird nicht eingetreten.

Gemeinsame Sitzung mit dem F.V.V.
am 3. November 1938 in Zürich.

In ganztägiger Sitzung gelingt es, die Auffassungen der beiden
Verbände bezüglich Revision des Interessen- und Mietvertrages
ziemlich anzugleichen, sodaß mit einem baldigen Abschluß der
Verhandlungen zu rechnen ist.

Vorstands-Sitzung vom 15. November 1938.

1. Einem Gèsuch Jütz, Arth a. See um Reduktion der Aufnahmegebühr

wird in Anbetracht der geschilderten Umstände
entsprochen.

2. Ein nochmaliges Wiedererwägungsgesuch des Cinéma Kosmos
betreffend Festsetzung der Eintrittspreise wird nach Besprechung

mit Herrn Tona einstimmig und definitiv abgelehnt.
3. Einem Gesuch des Cinéma Kamera um Reduktion des Mitglie¬

derbeitrages wird entsprochen.

4. Statutenrevision:
Infolge der bevorstehenden Erneuerung des Interessenvertrages
erschien eine Anpassung des vorliegenden Statutenentwurfes an
die neue Konvention wünschbar. In gemeinsamer Sitzung mit
der Statuten-Revisions-Kommission wird der Entwurf, soweit
Abänderungsvorschläge vorliegen, nochmals durchbesprochen
und von Kommission und Vorstand zu Händen der
Generalversammlung einstimmig genehmigt. Da die Verhandlungen
über den neuen Interessenvertrag sich infolge der kommenden
Feiertage noch bis in den Januar hineinziehen werden, herrscht
allgemein die Auffassung vor, daß die Statuten unbedingt noch
dieses Jahr der Mitgliedschaft unterbreitet werden sollten. Es

wird daher einhellig beschlossen, zu diesem Zwecke auf den
8. Dezember 1938 eine außerordentliche Generalversammlung
einzuberufen.

5. In längerer Diskussion werden noch weitere 7 Geschäfte in¬

ternen Charakters behandelt.

Die Notlage des Mittelstandes
Wir veröffentlichen anschließend die Resolution, die an den

allgemeinen schweizerischen Gewerbetagen vom 6. November in
Bern, Zürich, Luzern, Ölten, St. Gallen und Chur gefaßt wurde.
Sie stimmt in ihren Forderungen mit einer Motion überein, die
der Schweizerische Spengler- und Installateuren-Verband uns unter
dem Namen «Motion Gysier» zur Veröffentlichung zugestellt hat.
Auch das Filmgewerbe hat ein Interesse an der Resolution der
Gewerbetage und an der Motion Gysier. Unser Gewerbe sollte die
gesetzlichen Grundlagen schaffen helfen, die eine Unterbindung
der Spekulation mit unnötigen Kinoneubauten und eine
Verbindlicherklärung von lebenswichtigen Verbandsbeschlüssen ermöglichen.

Wir haben allen Grund, uns mit den Forderungen des

gewerblichen Mittelstandes solidarisch zu erklären.

Resolution
der allgemeinen schweizerischen Gewerbetage.

Die am 6. November 1938 nach Bern, Luzern, Ölten,
St. Gallen und Chur einberufenen allgemeinen schweizerischen
Gewerbetage, an denen sich viele Tausende von Angehörigen des

Handwerks, Kleinhandels und Gastgewerbes beteiligt haben, stellen
übereinstimmend fest, daß sich die Notlage des gesamten
Gewerbes neuerdings stark verschärft hat, und daß im ganzen Lande
die Mißstimmung beim gewerblichen Mittelstand immer größern
Umfang annimmt.

a) Als wesentliche Ursachen dieser zum Aufsehen mahnenden

Entwicklung werden betrachtet:
1. Die ständige Schrumpfung der Arbeits- und Verdienstgelegenheiten

in Handwerk, Kleinhandel und Gastgewerbe.

2. Die gleichzeitige ungewöhnlich starke Vermehrung der selb¬

ständig Erwerbenden in diesen Berufszweigen und insbesondere
der Zustrom von fachlich und kaufmännisch nicht genügend
vorgebildeten oder gänzlich berufsfremden, spekulativen
Elementen.

3. Die zu Stadt und Land immer unerträglichere und in ihren
Folgen existenzvernichtende Konkurrenz der großkapitalistischen

Betriebe, auch ausländischen Ursprungs, mit ihren
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Schädigungen.

4. Der sich stetig verschärfende Preisdruck der öffentlichen
Behörden (Bund, Kantone und Gemeinden) sowie der Privaten
im Submissionswesen bei Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen.

5. Das Fehlen gesetzlicher Grundlagen zur Ergreifung und
Durchführung wirksamer Selbsthilfemaßnahmen.

b) Zur Ueberwindung der bestehenden Notlage fordern die
schweizerischen Gewerbetreibenden mit allem Nachdruck:
1. Die unverzügliche Verabschiedung der Revision der Wirtschaftsartikel

der Bundesverfassung durch die eidgenössischen
Räte. Sie soll die ausnahmsweise Einführung der Bedürfnisklausel

für besonders geartete Gewerbezweige ermöglichen, für
das Gastgewerbe unter gleichzeitiger Revision von Art. 32 quater
der Bundesverfassung.
Das schweizerische Gewerbe protestiert gegen die durch die
ständerätliche Kommission verursachte Verzögerung der Beratung

dieser Revision und verlangt die raschmöglichste Ansetzung
der Volksabstimmung über diese Vorlage.

2. Die baldmöglichste Verwirklichung des großen eidgenössischen
Arbeitsbeschaffungsprogrammes und der damit verbundenen
Deckungsmaßnahmen.

3. Die rascheste Erledigung der von der Bundesversammlung
angenommenen Postulate betreffend Erlaß sofort wirksamer
Schutzmaßnahmen für den gewerblichen Mittelstand.

4. Die dringend notwendige Verlängerung der Geltungsdauer und

Erweiterung des Bundesbeschlusses über das Warenhaus- und
Filialverbot vom 28. Oktober 1937, insbesondere seine Ausdehnung

auf die Selbstbedienungs- und Automatenrestaurants, sowie
die Verlängerung des Bundesbeschlusses über Maßnahmen zum
Schutze des Schuhmachergewerbes vom 23. Dezember 1936.
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5. Die dringend notwendige Verlängerung der Geltungsdauer der
rechtlichen Schutzmaßnahmen für die Hôtellerie und ihre
Ausdehnung auf das gesamte Gastgewerbe.

6. Die Einhaltung der im Bundesratsbeschluß vom 4. März 1924

enthaltenen Grundsätze über die Vergebung von Arbeiten und

Lieferungen durch die Bundesverwaltung.
7. Die Behandlung der in der Eingabe des Schweizerischen

Gewerbeverbandes vom 27. April 1938 dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement

unterbreiteten Anträge über dringliche Maßnahmen

zur Förderung des Gewerbes.

c) Das schweizerische Gewerbe fühlt sich als Glied des

gemeinsamen Vaterlandes solidarisch mit allen Volksteilen. Es

verlangt aber mit aller Entschiedenheit den gleichen Schutz wie

andere Gruppen vor offensichtlichen Mißbräuchen im Wirtschaftsleben.

Handwerk, Kleinhandel und Gastgewerbe umfassen 171 000
Betriebe mit 565 000 beschäftigten Personen; sie bilden im
wirtschaftlichen und sozialen Leben unseres Landes eine der maßgebenden

und unentbehrlichen Wirtschaftsgruppen und haben deshalb

vollberechtigten Anspruch auf entsprechende Beachtung und
Berücksichtigung.

Die schweizerischen Gewerbetage vom 6. November 1938

verlangen von den zuständigen Behörden des Bundes und der
Kantone, von den politischen Parteien sowie vom gesamten Volke
die Unterstützung dieser Forderungen, die einzig zum Ziele haben,
den gewerblichen Mittelstand als wichtiges Glied der schweizerischen

Demokratie lebensfähig zu erhalten.

Wirksame Werbung
Das Lichtspieltheater, das in Amsterdam den Deanna

Durbin-Film «100 Männer und 1 Mädel» herausbrachte,
stellte seine ganze Werbung auf die Tatsache ein, daß

Leopold Stokowsky, der Dirigent des Philadelphia
Symphonieorchesters, in diesem Film die Musik dirigiert.
Die Werbung war so geschickt, formvollendet und
glaubwürdig gestaltet, daß der berühmte holländische Dirigent

Willem Mengelberg auf den Film aufmerksam
wurde, hinging und begeistert war. Die Zeitungen fragten

ihn daraufhin um seine Meinung, die sehr günstig
lautete, und der Erfolg für ganz Holland war gesichert,
weil niemand einen Film verpassen wollte, den der
große Musiker, auf den alle Holländer stolz sind, gut
gefunden hatte.

*

Die Direktion des Rex-Theaters in Zürich
veranstaltete mit dem Film «Der Werkpilot» eine
Wohltätigkeitsvorstellung zugunsten der) «Schweizerischen
Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien».
Das Spiel des Territorialbataillons 147 gab der
Veranstaltung etwas Festliches. Oberst Constam, Oberst
Feldmann (der Fürsorgechef der Armee) und mehrere
höhere Offiziere waren anwesend.

*

In Amerika wird zur Zeit, wie wir schon berichtet
haben, eine große Aktion durchgeführt um den
Kinobesuch zu heben. Die Produzenten, Verleiher und
Kinobesitzer haben sich zusammengetan, einen Werbefond

von 2 Millionen Dollar zusammengesteuert und
eine Werbezentrale mit Sitz in New-York gegründet,
von wo aus eine auf drei Monate berechnete systematische

Bearbeitung des Publikums zur Hebung des
Besuches durchgeführt wird, unter dem Motto: «Der Film
ist deine beste Unterhaltung».

Im Rahmen des großen Werbefeldzuges zeigen die
Filmtheater des Landes einen Kurzfilm von 18 Mi¬

nuten Laufzeit, der in eindringlicher Form vom Werden
des Films und seiner Wirkung auf den Beschauer, aber
auch von seiner Wirtschaft kündet. Der Titel des Kurzfilms

ist «Uns gehört die Welt», und er nimmt jetzt
seinen Weg durch den gesamten nordamerikanischen
Kontinent.

Der Film soll zeigen, daß eine Förderung und
Unterstützung des Filmtheaters ein Dienst an der engeren
Heimat ist, und er ist in geschickter Weise auf
den Lokalpatriotismus des amerikanischen Bürgers
abgestellt.

Die Werbe-Aktion hat am 1. Oktober begonnen und
bereits liegen folgende Beobachtungen vor:

Der große Werbefeldzug erfährt über den 31.
Dezember hinaus keine Verlängerung.

Von den 18 000 Filmtheatern in USA. beteiligen sich
rund 8 000 an ihm, und diese bringen auch in
Gemeinschaft mit den Verleihern und Produzenten die
recht beträchtlichen Kosten für die Werbung in der
Gesamthöhe von einer Million Dollar auf. Der Werbefeldzug

sieht ein großes Preisausschreiben vor mit einem
1. Preise in Höhe von 50 000 Dollar.

Allgemein aber ist über das bisherige Ergebnis zu
sagen, daß vor allem die mittelmäßigen Filme von dem

Werbefeldzug profitiert haben, die Umsätze der Spitzenfilme

sind nicht viel größer geworden, sie bewegten
sich wohl schon vorher auf einem optimalen Niveau.

Wer unternimmt es, bei uns in der Schweiz eine
ähnliche Aktion einzuleiten? In der Schweiz ist nach
statistischen Angaben der Kinobesuch im Verhältnis zur
Bevölkerung noch sehr schwach; also wäre es dringend
notwendig, durch eine großzügige Werbeaktion das

Interesse für den Film zu wecken, um eine höhere
Besucherquote zu erreichen.

(Mitgeteilt von Hr. A., B.)

Fünffranzösische Grossfilme
«Altitude 3200» von Benoit-Lévy -

Realistische Dramen - Ein China-Film von G. W.
Pabst - Die letzte Arbeit Robert Wiene's.

Die großen Filme, die zurzeit in Paris
laufen, sind symptomatisch für die
verschiedenen Tendenzen, die augenblicklich

im französischen Film vorherrschen, Stoffwahl

und Gestaltung beeinflussen. Das

Gesetz der Serie, das ja überall im Film
geltend ist, bestimmt auch hier die Produktion,

oft vielleicht in zu hohem und nicht
ungefährlichem Maße.

Im neuen Film von Jean Benoit-Lévy
«Altitude 3200» (Verleih Distributeurs Français,

Produktion Transcontinental Films),
wollen es sechs Kameraden «auf eigene
Faust» versuchen, hoch oben in den Bergen

eine freie Republik der Jungen gründen;

zu ihnen gesellt sich eine Gruppe
gleichgesinnter Mädel, die ihnen beim Aufbau

ihrer neuen Heimstätte helfen wollen.
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